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stattfinden wird. Einige Highlights wurden von Hans-Joachim Wätjen (BIS Ol-
denburg) schon verraten:
• „Das Bild der Bibliothekarin im Film": eine Zusammenstellung von Film-

Sequenzen auf CD-ROM,
• Exkursion zur ÜB Groningen am Samstag, dem 6. März 1999,
• Abendveranstaltung „Tanz rund um den Katalog".
Ein Vorschlag von meiner Seite aus wäre, das Medium Internet nicht nur für
die Abwicklung der organisatorischen Angelegenheiten (Tagungsprogramm,
Anmeldung, Abstracts usw.) zu nutzen, sondern es vielleicht noch mehr für
die inhaltlichen Fragen der Tagung einzusetzen. Denkbar wäre beispielsweise
eine stärkere Interaktion (Fragen, Kommentare usw.) per E-Mail zwischen den
Teilnehmern und den Referenten vor oder auch während der Tagung. Letzte-
res könnte vielleicht helfen, auch diejenigen Listenteilnehmer miteinzubezie-
hen, die nicht an der Tagung teilnehmen können.
Weitere Informationen zu den InetBib-Tagungen gibt es auf den WWW-
Servem der ÜB Dortmund (http://www.ub.uni-dortmund.de/lbkon/) und der
FH Köln (http://www.fbi.fh-koeln.de/lv/inetbib/index.htm).

Rechtskommission des DBI
Frühjahrssitzung 1998

Regina Elias

Am 30. und 31. März 1998 tagte die Rechtskommission in Hamburg. Einen
Schwerpunkt der Tagesordnung bildete die gemeinsame Stellungnahme von
BDB und DBI zum Richtlinien-Vorschlag des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
verwandter Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. Der Richtlinien-Vor-
schlag soll den in den EU-Ländern bestehenden Rechtsrahmen für das neue
technologische Umfeld der Informationsgesellschaft ergänzen und anpassen.
Zielsetzung der Richtlinie ist die Schaffung eines einheitlichen Marktes in Be-
ziehung auf Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. Zentrale Bedeutung
für die Bibliotheken haben die Bestimmungen zum Vervielfältigungsrecht, zum
Verbreitungsrecht und zum Recht der öffentlichen Wiedergabe. Der Vorschlag
sieht vor, diese Rechte als ausschließliche Rechte zugunsten der Rechtsinha-
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ber festzuschreiben. Die für Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen vorgese-
henen Ausnahmebeschränkungen sind zu eng gefaßt. Demnach soll künftig
die Nutzung digitaler Werke durch und in Bibliotheken erheblichen Einschrän-
kungen unterliegen, die nur über die Mechanismen von Lizenzvereinbarun-
gen/Verträgen zwischen Informationsanbietern und Informationsnutzern auf-
zuheben sind. In diesem Mechanismus befinden sich Bibliotheken und Infor-
mationsanbieter keinesfalls in einer gleichwertigen Verhandlungsposition. Im
Interesse der Allgemeinheit ist der Richtlinien-Vorschlag nach Meinung von
BDB und DBI dahingehend zu revidieren, daß für Bibliotheken im Geltungsbe-
reich der EU auf der Basis gesetzlicher Regelungen als Ausnahmen von den
ausschließlichen Rechten der umfassende, freie, am Sozialstaatsprinzip ori-
entierte Zugang auch zu digitalen Informationen ermöglicht wird.
Um dieses Ziel - Revision des Richtlinien-Vorschlages im Sinne der Bibliothe-
ken - zu erreichen, beschließt die Kommission, in einem gestuften Verfahren
vorzugehen:
1. Die BDB/DBI-Stellungnahme (Kurzfassung) wird Anfang April diesen Jah-

res dem Bundesministerium der Justiz zugeleitet.
2. Eine um politische Argumente erweiterte Stellungnahme wird u. a. den

Mitgliedern von Ausschüssen des Europäischen Parlaments (Ausschuß für
Recht und Bürgerrechte, Ausschuß für Kultur, Jugend, Medien und Bil-
dung), an Bundestagsabgeordnete, an die Mitglieder der Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestages „Zukunft der Medien in Wirtschaft
und Gesellschaft - Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft"
übergeben.

3. Nach Vorliegen der endgültigen Richtlinien-Fassung leiten BDB/DBI im
Rahmen des dann anstehenden Umsetzungsverfahrens in das nationale
Urheberrecht - d. h. nach Vorliegen des entsprechenden Referentenent-
wurfs - dem BMJ einen eigenen Gesetzesvorschlag zu.

Ferner beschäftigte sich die Kommission mit dem Thema Ehrenamt in Biblio-
theken. Nach einer ersten Untersuchung dieser Problematik kommt die Kom-
mission zu. dem Ergebnis, daß die Bezeichnung „Ehrenamt" nur die Unent-
geltlichkeit der erbrachten Leistung betont, es sich nach Lage der Dinge je-
doch nicht um „ehrenamtliche Tätigkeit" handelt, sondern um eine Beschäfti-
gung ohne Zahlung eines Entgeltes. Anhand zweier Alternativen (A: Übernah-
me des Dienstbetriebes einer Bibliothek / Zweigbibliothek / autonomen Be-
triebsteiles durch ein eigenständiges Rechtssubjekt: z. B. Verein; B: Beschäf-
tigung ohne Zahlung eines Entgeltes durch den öffentlichen Träger) erörtert
die Kommission die möglichen Konsequenzen solch einer Beschäftigung für
die öffentliche Hand. Variante B birgt u. U. die Gefahr, daß sich der ohne Ent-
gelt Beschäftigte in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis einklagt; dem kann nur
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durch konkrete Vertragsgestaltung (vor Aufnahme der Tätigkeit) entgegenge-
wirkt werden. Die Kommission wird einen Mustervertrag erstellen, der neben
dieser Frage u. a. Haftungsfragen regelt.
Nach einem Beschluß des Bundestages aus dem Jahre 1985 hat das BMJ in
periodischer Form über die Entwicklung der urheberrechtlichen Vergütung für
das Vervielfältigen urheberrechtlich geschützter Werke zu privaten und sonsti-
gen eigenen Zwecken zu berichten. Der Vorbereitung des nächsten anstehen-
den Berichts dient der vom BMJ versandte Fragenkatalog, der durch die Ver-
bände (hier: BDB) und interessierte Kreise auf dem Gebiet des Urheberrechts
in bezug auf bestimmte Aspekte oder vollständig beantwortet werden kann.
Die Kommission wird zu Teilaspekten Stellung nehmen und die Stellungnah-
me dem BMJ namens der BDB zuleiten.
Im Auftrag des BMBF ist der geschäftsführende Direktor des Zentrums für
Kulturforschung im Rahmen des Forum „Info 2000" (Publikationen des Ar-
beitskreises 8: Arbeitsgruppe „Kunst und Kultur in der Informationsgesell-
schaft"; Unterarbeitsgruppe „Urheberrecht") derzeit mit der Erarbeitung einer
Broschüre und eines fachlichen Dokumentationsbandes zur Thematik des
Forums beschäftigt. Das DBI wurde gebeten, die Sicht der Bibliotheken zur
künftigen urheberrechtlichen Entwicklung in Hinblick auf Multimedia und an-
dere computergestützte Technologien - insbesondere in Hinblick auf die Nut-
zungsrechte - darzustellen. Unter Verweis auf die von der BDB / Rechtskom-
mission bereits erarbeiteten Materialien (Denkschrift / Argumentationspapier /
Stellungnahme zum neuen Richtlinien-Vorschlag) wird das DBI den Stand-
punkt der Bibliotheken darlegen.
Eine Universitätsbibliothek war an die Rechtskommission mit der Frage her-
angetreten, ob sie Benutzerwünschen nach Kopien von Flurkarten stattgeben
darf. Nach Prüfung des Sachverhaltes kommt die Kommission u. a. zu folgen-
dem Ergebnis: Flurkarten dienen dem Zweck, bestimmte Vermessungser-
gebnisse darzustellen. Dabei werden i. d. R. allgemein übliche Techniken an-
gewendet und allgemein übliche Zeichen verwendet. Die Formgestaltung der
Flurkarten kann deshalb nicht als Ergebnis einer eigenschöpferischen Lei-
stung angesehen werden. Es ist also davon auszugehen, daß es sich bei Flur-
karten nicht um Kartenwerke (im Sinne des Urheberrechtsgesetzes) handelt.
Die Zeichner von Flurkarten bzw. deren Erben können die Vervielfältigung,
Verbreitung und Veröffentlichung der Karten nicht kontrollieren. Die Kommis-
sion wird ein Kurzgutachten zu dieser Problematik im BIBLIOTHEKSDIENST veröf-
fentlichen.
Nach wie vor beschäftigt die Kommission die Frage der Erarbeitung von Mu-
ster-AGB („Allgemeine Geschäftsbedingungen") für Bibliotheken. Die Kom-
mission hält die Erstellung solcher AGB für wichtig; daher wird sich eine Ar-
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beitsgruppe der Rechtskommission, unter Einbeziehung eines Vertreters der
Erwerbungskommission, langfristig (Frühjahrssitzung 1999) dieser Problematik
annehmen.
Weitere Vorhaben der Kommission sind u. a. die Erarbeitung einer Checkliste
für den Abschluß von Lizenzverträgen (insbesondere für Öffentliche Bibliothe-
ken) sowie der Abschluß der Arbeiten an den „Rechtsvorschriften für die Bi-
bliotheksarbeit" (3. Ausgabe) und die redaktionelle Bearbeitung der „Entschei-
dungssammlung zum Bibliotheksrecht" (gemeinsam mit der VDB-Kommission
für Rechtsfragen).

Informationen der Rechtskommission des DBI:

Kopieren aus Datenbanken
Zur Handhabung des Informations- und
Kommunikationsdienste-Gesetzes (luKDG) in Bibliotheken
Gabriele Beger

Am 1. Januar 1998 traten die Änderungen im Urheberrechtsgesetz zum
Schutz von Datenbanken in Kraft. Dies ist Anlaß für eine Vielzahl von Anfragen
an die Rechtskommission des DBI, die Handhabung in der täglichen Biblio-
theksarbeit insbesondere im Hinblick auf das zustimmungsfreie Kopierrecht
zu beschreiben. Die nachfolgenden Erläuterungen heben deshalb vor allem
die veränderten Tatbestände hervor.
Eine tatsächliche Änderung ist bei elektronischen Datenbanken zu beachten.
Es sind hier zwei Schutzgegenstände zu unterscheiden, die nebeneinander
bestehen:
• Zum einen handelt es sich dabei um die urheberrechtlich geschützten

elektronischen Datenbankwerke, die gemäß § 4 UrhG Sammelwerke von
Elementen, Daten etc. darstellen und sich dadurch auszeichnen, daß der
Zusammenstellung eine geistige Schöpfung zugrunde liegt. An den einzel-
nen Elementen der Datenbankwerke besteht wie bisher, soweit die Urhe-
berrechtsvoraussetzungen erfüllt sind, ein unabhängiger Urheberrechts-
schutz. Das heißt, daß sowohl die Elemente einzeln nach dem Urheber-
recht zu behandeln sind, als auch - und dies ist neu - das Datenbankwerk
als Sammelwerk in seiner Gesamtheit.
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